
Schwerarbeiterregelung.
Mit der Novelle des § 15 b
Abs 1 BDG wird klarge-
stellt, dass die aus der
Schwerarbeiterregelung er-
fließenden Rechte auch
dann gewahrt bleiben, wenn
diese mit Erreichen des 60.
Lebensjahrs oder später er-
worben wurden, aber im
Ruhestandsversetzungszeit-
punkt nicht mehr vorliegen.

Beispiel: Der Beamte er-
bringt mit Vollendung des
61. Lebensjahrs die für die
„Schwerarbeiterreglung“
nach § 15 b BDG maßge-
benden Voraussetzungen –
10 Jahre (120 Monate)
Schwerarbeit innerhalb des
Rahmenzeitraums von 20
Jahren (240 Monate). Der
Beamte erklärt seine Verset-
zung erst mit Ablauf des 64.
Lebensjahrs, wobei in den
letzten drei Jahren keine
Schwerarbeit geleistet wur-
de und dabei drei Jahre
Schwerarbeit nicht mehr
rechnen würden, weil diese
in jüngeren Jahren (z. B.
zwischen dem 42. und 45.
Lebensjahr) erbracht wur-
den und daher aus dem
Rahmenzeitraum „heraus-
fallen“. Dies hat nunmehr
auf die Anspruchsvorausset-
zungen und auch die begün-
stigenden Bestimmungen
nach § 5 Abs. 2a PG (gerin-
gere Abschläge) keine nega-
tiven Auswirkungen mehr.

Ressortwechsel. Die Frist
auf Freigabe von Bedienste-
ten bei Ressortwechsel wird
von sechs auf drei Monate
verkürzt (§ 38 a BDG).

Nebenbeschäftigung.
Künftig sind auch Änderun-
gen einer bereits gemeldeten
erwerbsmäßigen Nebenbe-
schäftigung der Dienst-
behörde zur Kenntnis zu

bringen (§ 56 Abs. 3  BDG).
Wird also die Nebenbe-
schäftigung z. B. ihrem Um-
fang, Inhalt oder dem Be-
schäftiger nach geändert, ist
die Dienstbehörde davon
umgehend zu informieren.

Weiters wird eine durch
schriftliche Weisung auszu-
sprechende Untersagung
von Nebenbeschäftigungen
eingeführt (§ 56 Abs. 7
BDG): Demnach hat die
Dienstbehörde bei Vorlie-
gen der Voraussetzung für
die Untersagung von Ne-
benbeschäftigungen (Behin-
derung der Dienstausübung,
Befangenheit, sonstige we-
sentliche Interessen) die
Verpflichtung, die Nebenbe-
schäftigung durch Weisung
zu untersagen. 

Ein allfälliges (dienst-
rechtliches) Verfahren auf
Feststellung der Unzulässig-
keit einer (noch nicht) aus-
geübten Nebenbeschäfti-
gung bzw. die disziplinäre
Verantwortung im Rahmen
einer bereits ausgeübten un-
zulässigen Nebenbeschäfti-

gung bleibt davon un-
berührt.

Pflegefreistellung. Die
Bestimmungen über die
Pflegefreistellung werden
erweitert (§ 76 BDG, § 29 f
VBG): Künftig kann eine
Pflegefreistellung auch dann
in Anspruch genommen
werden, wenn es sich um
die Pflege eines Kindes der
Person handelt, mit der der
Beamte in Lebensgemein-
schaft lebt (§ 76 Abs. 1 Z 1
BDG, § 29 f Abs. 1 Z 1
VBG). Außerdem werden
die Bestimmungen über die
Betreuung auf Stiefkinder
bzw. Kinder jener Person
ausgedehnt, mit der der Be-
amte in Lebensgemeinschaft
lebt (§ 76 Abs. 1 Z 2 BDG,
§ 29 f Abs 1 Z 2 VBG). Für
den angesprochenen Perso-
nenkreis gilt des Weiteren
die Ausdehnung des Aus-
maßes auf Pflegefreistellung
auf eine zweite Woche im
Kalenderjahr (§ 76 Abs. 4 Z
2 BDG, § 29 f Abs. 4 Z 2
VBG). 

Sabbatical. Regelungen
betreffend eines „Sabbati-
cals“ werden für alle Bun-
desbediensteten eingeführt
(§ 78 e BDG, § 12 g GehG,
§§ 20 a f VBG): Neben den
Formen einer Dienstfreistel-
lung wie z. B. Karenzurlaub
oder Dienstfreistellung ge-
gen Refundierung wird das
„Sabbatical“ als neue Vari-
ante der Flexibilisierung der
Lebensdienstzeit in das
Dienstrecht aufgenommen. 

Die Regelungen über das
Sabbatical sind an eine Rei-
he von Voraussetzungen ge-
bunden:
• Die Zeit des Sabbaticals –
also der Dienstfreistellung
selbst – ist mit mindestens
sechs Monaten und höchs-
tens zwölf Monaten be-
grenzt.
• Ein Sabbatical kann erst
nach einer Bundesdienstzeit
von mindestens fünf Jahren
in Anspruch genommen
werden.
• Das Sabbatical wird inner-
halb eines Rahmenzeit-
raums konsumiert, der zu-
mindest zwei Jahre, maxi-
mal fünf Jahre umfasst –
dieser Rahmenzeitraum ist
insbesondere als eine Art
„Durchrechnungszeitraum“
dafür relevant, wie hoch die
(Monats-)Bezüge während
der Laufzeit des Rahmen-
zeitraums ausfallen (siehe
dazu weiter unten).   
• Das Sabbatical setzt einen
Antrag des Bediensteten
voraus, der Beginn und
Dauer des Rahmenzeit-
raums zu umfassen hat.
Über die Freistellung (das
Sabbatical) selbst ist eine
Vereinbarung zwischen
Dienstbehörde und Bediens-
teten zu treffen.
• Eine solche Vereinbarung
hat zu unterbleiben bzw. der
Antrag des Bediensteten ist
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Dienstrechts-Novelle 2007: Fachhochschulabsolventen 
werden mit Universitätsabsolventen  gleichgestellt.  

Dienstrechts-Novelle 2007
Mit der Dienstrechts-Novelle 2007, BGBl I Nr 53/2007, kundgemacht am 31. Juli 2007, wurden 

wesentliche Bestimmungen geändert bzw. Neuregelungen und Präzisierungen getroffen.



(bescheidmäßig) abzuwei-
sen, wenn wichtige dienstli-
che Gründe dem Sabbatical
entgegenstehen. Dies ist ins-
besondere dann der Fall,
wenn die Vertretung des
Bediensteten durch einen
anderen Mitarbeiter nicht
gewährleistet ist, wenn z. B.
kein solcher Bediensteter
zur Verfügung steht oder
erst einer lang dauernden
Einarbeitung bedarf. Ebenso
ist der Antrag auf Ge-
währung eines Sabbaticals
z. B. dann abzuweisen,
wenn andere Bedienstete ei-
ne Dienstfreistellung mit
Rechtsanspruch (z. B. Ka-
renz nach dem Mutter-
schutzgesetz) geltend ma-
chen können – das Gesetz
sieht also eine „Rangabstu-
fung“ von Dienstfreistel-
lungsgründen vor, wobei
das Sabbatical grundsätzlich
weitergehenden Restriktio-
nen begegnet als andere
Freistellungsgründe.
• Wird für das Sabbatical
ein zwei- oder dreijähriger
Rahmenzeitraum festgelegt,
so darf dieses erst im zwei-
ten Jahr angetreten werden,
wird ein vier- oder fünf-
jähriger Rahmenzeitraum
festgelegt, so ist das Sabba-
tical frühestens im dritten
Jahr zu beanspruchen.
• Für Zeiträume innerhalb
des Rahmenzeitraums, in
denen Dienst zu versehen
ist, gilt die reguläre Dienst-
zeitverpflichtung. Das kann
auch eine Teilzeitbeschäfti-
gung sein.
• Die Bezüge werden für die
Dauer des Rahmenzeit-
raums aliquotiert: Nimmt
der Bedienstete innerhalb
eines fünfjährigen Rahmen-
zeitraums ein zwölfmonati-
ges Sabbatical in Anspruch,
so wird der Monatsbezug
auf vier Fünftel (80 %) für
den gesamten Zeitrahmen
herabgesetzt. Unbeschadet
davon bleiben während des
Rahmenzeitraums sonstige
Vergütungen, insbesondere
Nebengebühren, diese wer-
den im vollen Umfang aus-

bezahlt, als ob kein Sabbati-
cal bestünde. Freilich kön-
nen während des Sabbati-
cals keine Nebengebühren
und sonstigen Vergütungen
(mit Ausnahme der Ju-
biläumszuwendung) anfal-
len, da kein Dienst versehen
wird.
• Ändert sich während der
Laufzeit des Sabbaticals das
Beschäftigungsausmaß (z.
B. Wechsel von Vollzeit auf
Teilzeit während des Rah-
menzeitraums), ist der Mo-
natsbezug für die Restlauf-
dauer neu durchzurechnen.
• Das Sabbatical kann im
Einvernehmen zwischen
dem Bediensteten und der
Dienstbehörde aus bestimm-
ten Gründen, wie Karenzur-
laub, Beschäftigungsverbot
nach dem Mutterschutzge-
setz u. a.) vorzeitig beendet
werden, auch dann sind die
Bezüge für die Restdauer
des Rahmenzeitraums neu
durchzurechnen. 

Disziplinarwesen. Mit-
glieder von Disziplinarkom-
missionen und Disziplinar-
anwälte können auch aus
anderen Ressorts berufen
werden (§§ 98 Abs. 5, 103
Abs. 5 BDG). 

„Hacklerregelung“. Die
„Hacklerregelung“ nach §
236 b wird um weitere drei
Jahre bei Vorliegen der
sonstigen Voraussetzungen
(beitragsgedeckte Gesamt-
dienstzeit von mindestens
40 Jahren) verlängert. Die
Möglichkeit der Versetzung
in den Ruhestand mit der
Vollendung des 60. Lebens-
jahrs wird auf Personen aus-
gedehnt, die bis zum 31.
Dezember 1950 geboren
wurden. 

Die korrespondierende
Bestimmung im Pensions-
recht findet sich in § 5 Abs.
2 b PG. 

Fachhochschulabschluss.
Fachhochschul-Master(Di-
plom-)studiengänge werden
mit Universitätsstudien für
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die Erbringung der Ernen-
nungsvoraussetzungen für
die Verwendungsgruppe A1
gleichgestellt, sofern der
Studiengang nicht Voraus-
setzung für die Ernennung
in eine andere Besoldungs-
oder Verwendungsgruppe
bildet (also z. B. im militäri-
schen Schema oder im
Lehrerbereich).  

Auslandsbesoldung. Im
Bereich der Auslandsbesol-
dung gibt es eine Reihe von
Neuregelungen. Sie betref-
fen die Festsetzung der
Kaufkraftausgleichszulage
(§ 21 b GehG), die Unter-
kunftnahme außerhalb von
Wohnungen (§ 21 c GehG),
das Ruhen von Bestandtei-
len der Auslandsbesoldung
infolge Abwesenheit vom
Dienst (§ 21 g Abs. 6
GehG) sowie Bezugsvor-
schüsse (§ 21 h Abs. 2.
GehG).

Abfertigung. § 27 GehG
(bzw. § 84 Abs. 7 VBG)
bringt eine Klarstellung da-
hingehend, dass ein Bundes-
bediensteter, der aufgrund
des Ausscheidens aus dem
Bundesdienst eine Abferti-
gung erhalten hat, diese bei
Wiedereintritt in den öffent-
lichen Dienst nur dann
zurückzuhalten hat, wenn er
in ein Beamtenverhältnis
übernommen wird (als Ver-
tragsbediensteter gelten für
ihn die Regelungen über die
„Abfertigung neu“).

Vertragsbedienstete, die
nach der Lösung ihres
Dienstverhältnisses wieder
als Vertragsbedienstete auf-
genommen werden, unter-
liegen weiterhin dem Regi-
me der „Abfertigung alt“,
wenn dieses im Lösungs-
zeitpunkt auf den Vertrags-
bediensteten Anwendung
fand (§ 84 VBG).    

Verwaltungspraktikum.
Die Zuordnung einer Aus-
bildung zu Entlohnungs-
gruppen im Rahmen des
Verwaltungspraktikums

wird klargestellt (§ 36b
VBG). 

Ausschreibungsgesetz.
Bei der Ausschreibung von
Leitungsfunktionen sind in
der Ausschreibung präzisie-
rend Kenntnisse und Fähig-
keiten ihrer Gewichtung
nach anzuführen, wobei im
Kommissionsgutachten auf
diese Gewichtung einzuge-
hen ist  (§ 5 Abs. 2 AusG, §
10 AusG). Der Begutach-
tungskommission hat zwin-
gend ein weibliches Mit-
glied als Dienstgebervertre-
ter anzugehören (§ 7 Abs. 2
AusG). Die Transparenz
von Ausschreibungsverfah-
ren soll gesteigert werden
durch die Bekanntgabe der
Anzahl der männlichen und
weiblichen Bewerber, der
Namen der Mitglieder der
Begutachtungskommission
und des ausgewählten Be-
werbers für die Funktion auf
der Homepage des Ministe-
riums (§ 10 Abs. 2 AusG, §
15 AusG). 

Die Vorsitzende der Ar-
beitsgruppe für Gleichbe-
handlungsfragen oder eine
von ihr namhaft gemachte
weibliche Bedienstete haben
das Recht, an den Sitzungen
der Begutachtungskommis-
sion mit beratender Stimme
teilzunehmen (§ 12 Abs. 1 a
AusG).

Karenzurlaub. Zeiten ei-
nes Karenzurlaubs unter
Entfall der Bezüge für die
Pflege eines behinderten
Kinds nach § 75 c BDG
werden nunmehr pensions-
rechtlich mit 1.350 Euro pro
Kalendermonat bewertet.
Dieser Betrag unterliegt der
jährlichen Aufwertung nach
§ 108 ASVG (§ 4 Abs. 2 a
und 2 b PG).

Korridorpension. Die Ab-
schläge bei Inanspruchnah-
me der „Korridorpension“
nach § 15 c BDG werden
mit 0,14 % pro Monat ge-
deckelt (§ 5 Abs. 2 a PG).  

Wolfgang Willi
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